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Fehlendes Personal wohin man 
blickt: Kliniken, Pflegeeinrich-
tungen, Zusteller, Einzelhandel, 
Gastronomie. Corona hat die 
Arbeitskräfte aus dem Dienst-
leistungssektor vertrieben und 
das dauerhaft, wie es scheint.  
Geschlossene Lokale, verkürz-
te Öffnungs- und Servicezeiten, 
Leistungsausfälle – das sind die 
Folgen. In großen Teilen der staat-
lichen Verwaltung brauchte es kein 
Virus, um einen Personalnotstand 
zu erzeugen. Er ist Dauerzustand 
seit Jahrzehnten. Einbußen bei der 
Leistung oder beim Service durfte 

„Hilfe, wir ertrinken in Arbeit!“„Hilfe, wir ertrinken in Arbeit!“
Überlastung der Finanzämter erreicht neue DimensionenÜberlastung der Finanzämter erreicht neue Dimensionen

Fürsorgepflicht tangiertFürsorgepflicht tangiert
es aber nicht geben. Der Mangel 
an personellen Ressourcen sollte 
durch Technik kompensiert werden, 
was jedoch schnell an Grenzen 
stieß. Den Rest stemmten die 
Beschäftigten durch Einsatz und 
Willen. Doch es gibt ernste An-
zeichen dafür, dass die dadurch 
verursachte Überlastung Wirkung 
zeigt. Insbesondere, wenn statt 
Entlastung immer neue Belastun-
gen hinzukommen. Wir sind am 
Scheidepunkt!

Die bfg ist nicht müde geworden, 
die ungenügende Stellenausstattung 
in der Finanzverwaltung anzupran-

gern und auf Verbesserungen zu 
dringen. Die gab es auch, aber leider 
eben nicht im erforderlichen Umfang. 
So fehlen den Finanzämtern in Bayern 
2022 gegenüber der Personalbedarfs-
rechnung nach bundeseinheitlichem 
Muster auf Bearbeiterebene über 
8.000 (!) Vollzeitkräfte. Die Unterbe-
setzung liegt mittlerweile bei über 30 
%. Warum? Weil die Aufgaben weit 
stärker anwachsen als die Stellen. 
Für die Grundsteuerreform wurden 
den Finanzämtern 400 Vollzeitstellen 
zugestanden. Gut und wichtig, sonst 
sähe es noch schlechter aus. Die Be-
rechnungen und die entsprechenden 

Die Sportfesttermine 2023 stehen fest:
Bayernturnier  
30.06. und 01.07.23 in Augsburg
Drachenboot-Rennen  
19.07.23 in Oberschleißheim
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Forderungen der bfg lagen indes bei 
mindestens 1.000 zusätzlichen Stel-
len. Wird jede zusätzliche Aufgabe 
nur teilweise mit Personal unterfüttert 
und das über Jahrzehnte, kommen 
solche Missverhältnisse zustande.

Zusätzliches Personal für 
Grundsteuerreform reicht 
nicht annähernd

Und die Folgen können immer we-
niger kaschiert werden. Die Grund-
steuerreform hat zu laufen. Bis Ende 
2023 muss zumindest für 90 % der 
6,5 Millionen wirtschaftlichen Einhei-
ten in Bayern ein Grundsteuermess-
bescheid erstellt sein. Es gibt keinen 
Plan B. 400 MAK für 6,5 Millionen Ein-
heiten, da entfallen auf eine Vollzeit-
kraft 16.250 Bescheide, pro Arbeits-
tag 52. Nicht zu schaffen! Moment, 
wir dürfen die erwartet hohe Auto-
fallquote nicht unterschlagen. Wo-
bei man hier berücksichtigen muss, 
dass ja schon erhebliche Vorarbeiten 
erforderlich sind, um überhaupt eine 
maschinelle Verarbeitung zu ermögli-
chen. Beim Autofall läuft ja tatsächlich 
nur die reine Veranlagungstätigkeit 
vollautomatisch. Alle vorbereitenden 
und begleitenden Tätigkeiten, z. B. die 
Pflege und Aktualisierung des Daten-
bestandes oder die Berichtigung von 
Eingabefehlern, erfolgen händisch 
und binden Kapazitäten. Genau die-
ses grundlegende Missverständnis, 
was Autofall tatsächlich bedeutet und 
was eben nicht, führte und führt in 
der gesamten Finanzverwaltung zu 
völlig unrealistischen Entlastungser-

wartungen. Doch selbst, wenn wir an 
dieser Stelle nur die reine Veranlagung 
betrachten und ganz optimistisch 80 
% Autofallquote unterstellen, dann 
entfallen auf eine Person dieser 400 
MAK in der Bewertungsstelle rechne-
risch immer noch etwa 10 zu fertigen-
de Bescheide am Tag. Komplizierte 
Bescheide, weil alles Einfache dann 
ja schon weg ist. Immer noch viel zu 
viel! Nun gut, dann nehmen wir eben 
die bisherigen Bewertungssachbear-
beiterinnen und –sachbearbeiter noch 
dazu. Dumm nur, dass das alte Recht 
weiterläuft und weiter betreut werden 
muss. Das heißt, diese Beschäftigten 
sind gebunden und stehen eigentlich 
gar nicht zur Verfügung. Dazu kommt, 
dass die massenhaft eingehenden An- 
und Nachfragen der Bürgerinnen und 
Bürger zusätzlich bewältigt werden 
müssen. Übrigens ganz unabhängig 
davon, ob letztlich ein Autofall daraus 
entsteht. Und jetzt ist auch noch die 
erste Popularklage beim Bayerischen 
Verfassungsgerichtshof anhängig. 
Das heißt, kaum ein Bescheid wird 
unangefochten bleiben. Standard-
vorläufigkeiten können nicht gesetzt 
werden, dazu müsste das Bundes-
verfassungsgericht mit der Angele-
genheit befasst sein. Das heißt, wir 
müssen jeden Einspruch, der sich auf 
die anhängige Popularklage stützt, für 
sich bearbeiten. Für all das reichen 
die Kapazitäten hinten und vorne 
nicht. Deshalb haben die Finanzämter 
jetzt bereits Umschichtungen vorge-
nommen, insbesondere zulasten der 
Veranlagung. Es ist für die bfg heute 

schon abzusehen, dass das 90 %-Ziel 
ohne weitere personelle Verstärkung 
der Bewertungsstellen, der ZEB-Stel-
le in Viechtach und der Hotline nicht 
erreichbar sein wird.

Veranlagung in erheblicher 
Schieflage

Doch gerade in den Veranlagungs-
stellen ist ja ohnehin schon Land unter. 
Durch die großzügigen Verlängerun-
gen der Abgabefristen für Steuerer-
klärungen durch die Politik im Zuge 
der Corona-Pandemie hat sich das 
Geschäft nach hinten verlagert. Die 
Folge ist, dass – vermutlich dauerhaft 
– ein dritter Veranlagungszeitraum zu 
betreuen ist. Sonderaktionen zur He-
rabsetzung von Vorauszahlungen im 
Zuge der Corona-Pandemie, und jetzt 
aktuell wegen der Energiekrise, tun 
ihr Übriges. Ein ähnliches Bild zeigt 
sich in den Stundungs- und Erlassstel-
len. Die politischen Entscheidungen, 
den Steuerbürgerinnen und -bürgern 
entgegen zu kommen und großzü-
gig Zahlungsaufschub zu gewähren, 
sind nachvollziehbar. Aber sie machen 
zusätzliche Arbeit – und zwar ganz 
erheblich. Dieser Zusatzaufwand in 
Verbindung mit Personalumschichtun-
gen zugunsten der Bewertungsstel-
len sorgt dafür, dass wir aktuell nicht 
nachkommen. Der „Arbeitsvorrat“ 
steigt, wie es das Controlling etwas 
euphemistisch formuliert. Man könnte 
auch von drückenden Arbeitsrückstän-
den sprechen, denn genau das ist der 
Fall. Beschwerden von Steuerpflich-
tigen sind die Folge, die Wartezeiten 
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HPR

weile vor. Insgesamt nahmen hier 56 
Laufbahnbewerber und Beamte in 
Ausbildungsqualifizierung an der Prü-
fung teil. Davon haben 50 die Prüfung 
erfolgreich abgelegt. Dadurch ergibt 
sich auch im Bereich der Staatsfinanz 
eine gesunkene Durchfallquote von 
10,71% (Vorjahr 13,72%). Im Gegen-
satz zur Steuer ist hier aber die Durch-
schnittspunktzahl von 8,98 im Vorjahr 
auf 8,68 im aktuellen Jahr gesunken.

Abschlussfeier der 2. QE an 
der Landesfinanzschule in 
Ansbach

Nachdem die Abschlussfeier der 
2. Qualifikationsebene Pandemie 
bedingt 2 Jahre in Folge ausfallen 
musste, freute sich die Leiterin der 
Landesfinanzschule, Andrea Knoll, 
am 28.10.22 die Absolventen wieder 
zum Festakt in der Turnhalle der LFS 
begrüßen zu dürfen. Auch die Vertre-
ter des HPR freuten sich, dass man 
den Kollegen in einem großartigen 
Rahmen wieder ihre Zeugnisse über-
reichen konnte. 

 Gasversorgung muss ge-
sichert sein!

Rund 30 Finanzämter haben mo-
mentan keinen Gasversorger. Das 
Finanzministerium ist bemüht Gas-
versorger zu finden. Aber auch die 
Amtsleiter sind gefragt, hier tätig zu 
werden. Feststeht, kein Amt muss 
die Heizung abschalten. In einem 
Gespräch mit Referat 35 wurde klar-
gestellt, dass notfalls der Grundver-
sorger gewählt werden muss – auch 
wenn dieser das Vielfache kostet.

Keine Anrechnung auf be-
stehenden Urlaub aufgrund 
einer Corona-Infektion

 Durch das Gesetz zur Stärkung 
des Schutzes der Bevölkerung und 
insbesondere vulnerabler Personen-
gruppen vor COVID-19 vom 16. Sep-
tember 2022 wurde geregelt, dass 
Tage an denen man sich wegen einer 
Corona-Infektion in Isolation befindet, 
nicht auf einen bestehenden Urlaub 
angerechnet werden dürfen. Wer 
sich also während seines Urlaubs 
aufgrund des oben genannten Ge-
setztes absondern muss und dies der 
zuständigen personalverwaltenden 
Stelle mitteilt, erhält seine Urlaubsta-
ge zurück.

auf Einkommensteuerbescheide sind 
vielerorts um Monate angestiegen. 
Sollte wegen der Grundsteuerreform 
noch mehr Personal abgezogen wer-
den müssen, sind die Veranlagungs-
stellen nicht mehr arbeitsfähig. 

Beschäftigte vermissen 
Wertschätzung

Eskalierend kommt hinzu, dass 
man als Beschäftigte und Beschäftig-
ter klare Signale der Wertschätzung 
des Dienstherrn vermisst. Bei 30 % 
Unterbesetzung könnte man ja schon 
daran denken, die Bezahlung den 
Dienstpostenwertigkeiten anzupas-
sen und zusätzliche Beförderungs-
stellen auszubringen. Das Rückgrat 
für die Bewältigung der Masse bilden 
Beamtinnen und Beamte in A 6, A 7 
und A 8. Im großstädtischen Bereich 
reicht das Gehalt kaum, um die Miete 
zu bezahlen. Wenn man dann lesen 
darf, dass für Lehrerinnen und Lehrer 
im Bereich Grund- und Hauptschulen 
für viel Geld A 13 ermöglicht wird, 
versteht man in der Finanzverwal-
tung die Welt nicht mehr. Hallo? Der 
Steuerverwaltung fehlen über 8.000 
Beschäftigte! Und von den vorhan-
denen üben mehrere tausend eine 
höherwertige Tätigkeit aus, für die sie 
mangels entsprechender Stellen aber 
nicht bezahlt werden! Wir müssen 
dazu noch unsere eigene IT „finanzie-
ren“. Wir missgönnen den Kolleginnen 
und Kollegen in der Lehrerschaft ihre 
Beförderung keineswegs, wir vermis-
sen aber entsprechend angemesse-
ne Maßnahmen für den Bereich der 
Finanzverwaltung. Videobotschaften 
des Finanzministers sind wichtig, 
werden aber von vielen als Alibi ge-
sehen, solange gegen die Defizite 
nichts unternommen wird.

Dauerstress macht krank
Dauerstress bei fehlender Wert-

schätzung ist eine gefährliche Mi-
schung. Das Burn-out-Syndrom fußt 
ja genau auf dieser unglückseligen 
Kombination. Doch auch Infektions-
krankheiten werden begünstigt, weil 
das Immunsystem durch den Stress 

geschwächt wird. Höhere Ausfall-
zeiten belasten die noch Gesunden 
zusätzlich, bis auch sie nicht mehr 
können. Ein Dominoeffekt setzt ein, 
der, wenn er einmal richtig begon-
nen hat, kaum mehr zu stoppen sein 
dürfte. Spätestens an diesem Punkt 
ist dann auch die Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn tangiert. Wenn Beschäf-
tigte krank werden, weil der Arbeitge-
ber eine massive Arbeitsüberlastung 
duldet, ist das ganz klar ein Verstoß 
gegen eben diese Fürsorgepflicht. 
Das nachzuweisen mag im Einzel-
fall schwierig sein. Darum geht es 
aber auch gar nicht. In der Fläche 
ist die Überbelastung zweifelsfrei 
objektiv gegeben. Das zeigen alle 
Zahlen und statistischen Kennwer-
te. Der Dienstherr ist verpflichtet, 
Abhilfe zu schaffen. Wenn zusätz-
liches Personal nicht herangeführt 
werden kann oder soll, müssen die 
Aufgaben angepasst werden! Die 
Beschäftigten dürfen nicht verheizt 
werden! Auch nicht im Zusammen-
hang mit der Grundsteuerreform, so 
wichtig sie auch erscheinen mag. 

Zeit des Kaschierens vorbei 
– Dienstherr muss handeln

Die Staatsregierung hat die Finanz-
verwaltung personell über Jahrzehnte 
(zu) kurzgehalten. Für solche zusätz-
lichen Herkulesaufgaben wie eine 
Hauptfeststellung haben wir daher 
keinerlei Reserven. Verlangt man den 
Finanzämtern ab, die Grundsteuerre-
form um jeden Preis durchzuziehen, 
bleiben zwangsläufig andere Aufga-
ben auf der Strecke. Damit die Be-
schäftigten dabei nicht auf der Strecke 
bleiben, müssen Prioritäten verbind-
lich geregelt werden, gegebenenfalls 
sogar unter Einbeziehung des Baye-
rischen Obersten Rechnungshofes. 
Und dann ist die Öffentlichkeit zu in-
formieren, dass Leistungs- und Ser-
viceeinschränkungen unvermeidlich 
sind. Wegen Personalmangel. Wie 
woanders im Dienstleistungssektor 
eben auch. Die Zeit des Kaschierens 
ist vorbei. Definitiv.
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